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Allgemeines 

(1) Aus aktuellem Anlass informiert das Ministerium für Verkehr Baden- 

Württemberg (VM) die Regierungspräsidien zum Thema Verlängerung und 

Nachschärfung des Erlasses des BMDV vom 25.03.2022 zur zeitlich befriste-

ten Sonderregelungen für das Auftragswesen angesichts der Lieferengpässe 

und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge des Ukraine-Krie-

ges. 

(2) Das BMDV hat die seit dem 25.03.2022 bestehenden Sonderregelungen, u. a. 

zum HVA - StB Teil 1.3 Nummer 19 ff für die Geltungsdauer des beilegenden 

RS des BMDV vom 22.06.2022 weitgehend auf die gegenwärtige Situation an-

gepasst.  

(3) Darüber hinaus hat das BMDV weiterführende Hinweise für die Anpassungen 

in bestehenden Verträgen veröffentlicht, insbesondere für nachträglich verein-

barte Stoffpreisgleitklauseln. 

 

Wichtige Änderungen 

(4) Der Anwendungsbereich der Sonderregelungen des RS des BMDV vom 

22.06.2022 zur Anwendung einer Stoffpreisgleitung ist auf weitere, im Erlass 

vom 25.03.2022 nicht genannte Stoffe erweitert worden.  

(5) Sollten die Voraussetzungen des HVA B-StB Teil 1.3 Nummer 20 für die im Er-

lass vom 25.03.2022 nicht genannten Stoffe erfüllt sein, bedarf es stets einer 

vorherigen Zustimmung des BMDV, bei Landesstraßen des VM.  

(6) Abweichend von Nr. 20 b) des HVA B-StB Teil 1.3 ist die Stoffpreisgleitung für 

die im Erlass vom 25.03.2022 nicht genannten Stoffe anzuwenden, wenn der 

Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und dem vereinbarten Abrechnungszeit-

punkt (Einbau, Lieferung oder Verwendung) mindestens 1 Monat beträgt (siehe 

Teil II, Ziff. 1).  

(7) Die neue Sonderregelung zur Nr. 20 c) des HVA B-StB Teil 1.3 (Stoffkostenan-

teil beträgt 0,5 % der geschätzten Auftragssumme) des RS des BMDV vom 

22.06.2022 betrifft dagegen nur die im Erlass vom 25.03.2022 ausdrücklich ge-

nannten Stoffe (siehe Teil II, Ziff. 2). 

(8) Zugleich wurde die Mindesthöhe der geschätzten Kosten für den Stoff, für den 

die Stoffpreisgleitung vorgesehen werden soll, mit 5.000 Euro festgelegt. Diese 

Regelung betrifft sowohl bereits mit dem Erlass vom 25.03.2022 benannte 

Stoffgruppen als auch weitere nicht genannte Stoffe. Dabei gilt auch weiterhin 
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das Zustimmungserfordernis nach HVA B-StB Teil 1.3 Nummer 19, Satz 5. 

(siehe Teil II, Ziff. 3). 

(9) Mit den neuen Vordrucken 141a Stoffpreisgleitklausel und 145a Verzeichnis 

Stoffpreisgleitklausel wird eine alternative Möglichkeit zur Ermittlung des Basis-

wertes 1 bzw. Verzicht darauf eingeführt. Bei dieser Alternative wird der Stoff-

preis mit dem Vordruck 145a Verzeichnis Stoffpreisgleitklausel durch die Bieter 

angegeben, mit dem Basiswert 2 gleichgesetzt und später zum Basiswert 3 

fortgeschrieben. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass eine Nachforde-

rung der durch die Bieter in den o. g. Vordruck 145a Verzeichnis Stoffpreis-

gleitklausel anzugebenden Stoffpreise ausgeschlossen ist. Aufgrund der 

Schwierigkeiten mit der Ermittlung des Basiswertes 1 kann in diesem Fall die 

Wirtschaftlichkeit der Stoffpreisgleitung unterworfenen Stoffpreise nur im Ver-

gleich mit den anderen Angeboten geprüft werden. Bei erheblichen Abwei-

chungen ist eine Angebotsaufklärung zwingend durchzuführen. Diese Alterna-

tive steht somit nur für besondere Fälle zur Verfügung, wenn tatsächlich kein 

belastbarer Basiswert 1 ermittelt werden kann. (siehe Teil II, Ziff. 4). 

(10) Der Anteil der Selbstbeteiligung des Auftragnehmers bei einer nachträgli-

chen Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel ist künftig mit 10 Prozent zu 

vereinbaren, anstatt mit 20 Prozent. In der Anlage befindet sich der ange-

passte Vordruck (141 Stoffpreisgleitklausel Vordruck 08-19 gem. RS BMDV, 

Stand 06-2022, siehe Teil IV, Ziff. 4.2). 

(11) Zur Vereinfachung der Abrechnung können die nachträglich vereinbarten Stoff-

preisgleitklauseln bis zum Vertragsende einbezogen werden. Die nachträgli-

che Vereinbarung einer Stoffpreisleitung nach Außerkrafttreten des RS des 

BMDV vom 22.06.2022 ist nicht zulässig (siehe Teil IV, Ziff. 4.5). 

 

Anwendung in Baden-Württemberg 

(12) Die Regelungen sind ab sofort anzuwenden und bei allen Baumaßnahmen im 

Geschäftsbereich der Bundesstraßen in der Baulast des Bundes sowie im Ge-

schäftsbereich der Landesstraßen in der Baulast des Landes bis zum 

31.12.2022 einheitlich anzuwenden. 

(13) Seitens des VM werden die Handlungsempfehlungen Teil 1 und 2 zur Umset-

zung des RS des BMDV vom 25.03.2022 geprüft und ggfls. überarbeitet. 
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(14) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die Regelungen für die in ih-

rer Baulast befindlichen Straßen entsprechend diesem Schreiben anzuwen-

den. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadt-

kreise als untere Verwaltungsbehörden zu informieren. 

 

Schlussbestimmungen 

(15) Im Hinblick auf die Zustimmungspflicht ist dem Referat 27  

(registratur2@vm.bwl.de, Az. VM2-3946-46/1/16) rechtzeitig die vorgesehene 

Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel für weitere, im Erlass vom 25.03.2022 

nicht genannte Stoffe nach Prüfung der Voraussetzungen mit den dazugehöri-

gen Unterlagen vorzulegen.  

(16) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung 2 des VM im 

Sachgebiet 16 Bauvertragsrecht im Sachgebiet 16.2 Vergabe- und Vertragsun-

terlagen und 16.4 Abwicklung von Verträgen eingestellt. 

 

gez. Hollatz 

Ministerialdirigent 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-strassenbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung/
https://www.sbv.bwl.de/ministerium-fuer-verkehr-baden-wuerttemberg
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I Vorbemerkung

In der gegenwärtigen Situation von Preissteigerungen und Lieferengpäs-
sen bedarf es mehr denn je eines partnerschaftlichen Umgangs der Ver-
tragsparteien miteinander. Dementsprechend hat schon das Rundschrei-
ben vom 25.03.2022 Möglichkeiten aufgezeigt, mit welchen Instrumen-
ten zu beiderseitigem Nutzen auf die gegenwärtigen, kriegsbedingten
Engpässe reagiert werden kann. Wesentlich für den partnerschaftlichen
Umgang ist eine angemessene Kommunikation zwischen den Vertrags-
parteien. Um etwaige Ansprüche des Auftragnehmers hinreichend beur-
teilen zu können, ist es dabei weder ausreichend noch erforderlich, dass

der Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Vorbereitung einer etwaigen
Vertragsanpassung abstrakte Mehrkostenanzeigen oder bloße Mehrkos-
tenankündigungen zukommen lässt, denen es - für sich genommen - an
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Aussagekraft fehlt. Die Dienststellen können auf Basis solcher Unterla-
gen den Anspruch weder abschließend bestätigen noch grundsätzlich
ausschließen. Stattdessen ist der Auftragnehmer zur Vorlage einer geeig-
neten Dokumentation der Kostensteigerungen im Verhältnis zu den Ge-
samtkosten sowie der Vorlage entsprechender Unterlagen aufzufordern.

IH Neue Vergabeverfahren

1. Stoffpreisgleitklauseln auch für nicht ausdrücklich benannte Stoffe

Die Regelungen in Nummer 19 und. 20 des HVA B-StB Teil 1.3 schreiben
vor, dass Preisgleitklauseln immer dann vereinbart werden können,
wenn Stoffe ungewöhnlichen Preisveränderungen ausgesetzt sind. In
Ziffer II.2 des Rundschreibens vom 25. März 2022 stellt das BMDV dieses
für die dort genannten Stoffgruppen fest. Der Regelungsgehalt des
Rundschreibens erschöpft sich im Übrigen darin, für die dort genannten
Stoffgruppen den Mindestzeitraum, der zwischen Angebotsabgabe und
dem vereinbarten Abrechnungszeitpunkt (Einbau, Lieferung, oder Ver-
wendung) liegen muss, auf einen Monat zu verkürzen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: soweit nach Einschätzung der Bauver-
waltung die drei in Nummer 20 des HVA B-StB Teil 1.3 genannten Vo-
raussetzungen für weitere, im Erlass nicht genannte Stoffe erfüllt sind,
können, nach Zustimmung des BMDV, Stoffpreisgleitklauseln auch für
diese Stoffe vorgesehen werden.

2. Aufgreifschwelle für die Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln

Abweichend von Nummer 20 c) des HVA B-StB Teil 1.3 können Stoff-
preisgleitklauseln während der Laufzeit dieses Rundschreibens bereits
dann vereinbart werden, wenn der Stoffkostenanteil des betroffenen
Stoffes 0,5 Prozent der geschätzten Auftragssumme beträgt. Das gilt für
die im Rundschreiben vom 25. März 2022 ausdrücklich benannten
Stoffe.

3. Mindesthöhe der Stoffkosten

Unbeschadet der abgesenkten Aufgreifschwelle gemäß Ziffer II.2 ist der
Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten des Vertragsverhältnisses ver-
hältnismäßig zu den erstrebten Vorteilen zu halten, indem Stoffpreis-
gleitklauseln künftig erst vereinbart werden können, wenn die geschätz-
ten Kosten für den Stoff, für den die Gleitung vorgesehen werden soll, ei-

menen Betrag von 5.000 Euro überschreiten. Das gilt für die im Rundschrei-
ben vom 25. März 2022 ausdrücklich benannten Stoffe sowie alle

audit berufundfamilie
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weiteren, für die die Straßenbauverwaltungen nach eigenem Ermessen
entsprechend der Regelungen in Nummer 19 und 20 des HVA B-StB Teil
1.3 Stoffpreisgleitklauseln vorsehen. Dabei gilt auch weiterhin das Zu-
stimmungserfordernis nach Nummer 19 Satz 5 des HVA B-StB Teil 1.3.

4. Neue Vordrucke 141a und 145a/Verzicht auf Basiswert 1

Sollte der Basiswert 1 nicht ermittelbar sein, wird folgende alternative
Möglichkeit zur Berechnung der Stoffpreisgleitklausel eingeführt:

Auf einen Basiswert 1 wird verzichtet. Als Grundlage für die Preisfort-
schreibung wird auf den im bezuschlagten Angebot in den Vordruck
145a angegebenen Stoffpreis (= Stoffkostenanteil der genannten Teilleis-
tung(en) ohne Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten, Baustellenge-
meinkosten sowie Wagnis und Gewinn) zurückgegriffen. Dieser Stoff-
preis wird mit dem Basiswert 2 gleichgesetzt und später zum Basiswert 3
fortgeschrieben. Im Rahmen der Angebotswertung ist daher auch zu
prüfen, ob der der Preisgleitung unterworfene Stoffpreis wirtschaftlich
ist. Dazu ist ein Vergleich mit den Stoffpreisen aus anderen Angeboten
durchzuführen. Weicht der Stoffpreis erheblich von dem anderer Bieter
ab, ist der Bieter zur Angebotsaufklärung aufzufordern.

Bei Anwendung des Vordrucks 145a „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklau-
sel“ werden Stoffpreise nicht nachgefordert. Ein entsprechender Hinweis
ist in der „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ (Vordrucke 111, 112) und
im Vordruck 109 („Vorzulegende Unterlagen“) aufzunehmen.

Der Hinweis ist im Freitext der „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ un-
ter Ziff. 10, ggf. ergänzt durch einen Hinweis auf weitere von der Nach-
forderung ausgeschlossene Unterlagen, einzutragen. In der Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe ist „Vordrucke 141a und 145a Stoffpreisgleit-
klausel“ außerdem unter Buchstabe C aufzunehmen und anzukreuzen.

Im Vordruck 109 ist unter Abschnitt 1, „Mit der Aufforderung bzw. EU-
Aufforderung zur Angebotsabgabe übersandte Vordrucke/Formblätter“
aufzunehmen: „HVA B-StB Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel ohne
Basiswert 1“ (Vordruck 145a) und anzukreuzen.

Auferdem ist den Vergabeunterlagen das Hinweisblatt (Bieterhinweise
zu den Vordrucken 141a und 145a) beizufügen und in der Aufforderung
zur Angebotsabgabe unter Buchstabe A) aufzunehmen.

Die Vordrucke 141 und 145 sind vorrangig anzuwenden. Die Vordrucke
141a und 145a stehen als Alternative zur Verfügung, wenn kein

m
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belastbarer Basiswert 1 ermittelt werden kann. Zur Ermittlung des Basis-
wertes 1 ist es ausdrücklich zulässig, auf kommerzielle Preisdatenbanken
oder auf von Bauwirtschaftsverbänden bereitgestellte Preisübersichten
zurückzugreifen.

5. Weitere Hinweise zum Umgang mit Stoffpreisgleitklauseln

Soweit Verbundbaustoffe verarbeitet oder in den Textbausteinen des
Standardleistungskatalogs in einer Position mehrere der benannten
Stoffe zusammengefasst werden und der Aufwand zur Ermittlung der
einzelnen Stoffanteile unverhältnismäßig ist, kann auf den Stoff mit
dem höchsten Stoffanteil innerhalb des Verbundbaustoffs oder der Ord-
nungsziffer abgestellt werden. Unverhältnismäßig ist der Aufwand dann,
wenn die Dauer der Vergabevorbereitung nicht unerheblich verzögert
würde.

Durch Rückgriff auf höhere (weniger detaillierte) Gliederungsebenen in-
nerhalb der GP-Systematik des Statistischen Bundesamtes kann es ver-
mieden werden, für verschiedene Stoffanteile einer Stoffgruppe inner-
halb einer Ordnungsziffer die jeweiligen Anteile „herausziehen“ zu müs-
sen. Dadurch wird die Abrechnung der Mehr-/Minderaufwendungen et-
was ungenauer, aber für beide Seiten deutlich weniger aufwändig.

Sehen die Standardleistungen des StLK andere Mengeneinheiten als die
beim Statistischen Bundesamt erhobenen Daten vor, ist eine Umrech-
nung des Basiswertes 1, ggf. unter Hinzuziehung von Umrechnungsta-
bellen, erforderlich. Alternativ kommt auch die Angabe der Umrech-
nungsfaktoren in Spalte 5 des Vordrucks 145 bzw. 145a in Betracht.

II Laufende Vergabeverfahren

Die Absenkung der Aufgreifschwelle für die Vereinbarung von Stoff-
preisgleitklauseln gilt auch für bereits laufende Vergabeverfahren und
kann dazu führen, dass in weiteren Vergabeverfahren eine Klausel vor-
zusehen bzw. die bereits vorgesehene um zusätzliche Stoffe zu erweitern
ist. Die nachträgliche Einbeziehung bzw. Erweiterung von Stoffpreis-
gleitklauseln muss jedoch nicht ausnahmslos erfolgen. Davon kann nach
Abwägung der Vor- und Nachteile im Einzelfall abgesehen werden. Eine
nachträgliche Einbeziehung wird beispielsweise nicht geboten sein,

wenn kein Bieter ihr Fehlen rügt.

Soweit Bauverwaltungen seit dem 25. März 2022 bereits in diesem Sinne
vorgegangen sind, genehmige ich das ausdrücklich.

=
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IV. Bestehende Verträge

Als bestehende Verträge gelten alle Verträge, die bis zu 14 Kalendertage
nach Kriegsausbruch, d. h. vor dem 11. März 2022 ohne Vereinbarung ei-
ner Stoffpreisgleitklausel submittiert wurden.

1. Verlängerung von Vertragslaufzeiten, $ 6 VOB/B

An den Nachweis der momentanen Nichtverfügbarkeit von Materialien
sind keine überspannten Anforderungen zu stellen. Sofern der Mangel
nicht verwaltungsseitig bekannt ist, kann der Nachweis beispielsweise
durch Vorlage von Absageschreiben von drei Baustofflieferanten geführt
werden.

2. Vertragsänderung Grundsatz

Ab welcher Preissteigerung dem Unternehmen ein Anspruch auf Preis-
anpassung nach $ 313 BGB zusteht bzw. eine Veränderung von Verträ-
gen nach $ 58 BHO geboten erscheint, bleibt eine im Einzelfall zu tref-
fende Entscheidung. Angesichts des Ausnahmecharakters der genannten
Vorschriften und der insbesondere zu $ 313 BGB ergangenen höchstrich-
terlichen Rechtsprechung kann eine pauschale Größe von hier nicht ge-
nannt werden.

3. Berücksichtigung von Selbstbehalten

Entscheidet sich die Bauverwaltung nach $ 313 BGB/$ 58 BHO für eine
Preisanpassung ohne Stoffpreisgleitklausel, bei der die Kostensteigerung
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geteilt wird (vgl. Rund-
schreiben vom 25. März 2022, Ziffer IV.2) ist ein (zusätzlicher) Selbstbe-

-halt nicht zu berücksichtigen. Ein Selbstbehalt ist bereits durch die Betei
ligung des Auftragnehmers an der Preissteigerung berücksichtigt.

Beispiel: Im konkreten Einzelfall erscheint nach Auffassung der Bauver-
waltung eine Stoffkostensteigerung von über 15 Prozent als dem Unter-
nehmen nicht zumutbar; mangels anderer Anhaltspunkte soll die Kos-
tensteigerung zwischen Auftraggeber und Unternehmen geteilt werden.
Der im Februar 2022 kalkulierte Stoffpreis des Unternehmens ist 100
Euro, der tatsächliche Preis 200 Euro. Aufgrund der vereinbarten Menge
übersteigen die Mehrkosten damit die nicht zumutbare Erhöhung deut-
lich. Der den Angebotspreis übersteigende Differenzbetrag von 100 Euro
wird geteilt, der Auftragnehmer erhält also für das Material 100+50=150
Euro/Einheit für die nach dem 24. Februar 2022 (Kriegsbeginn) ausge-
führten Leistungen. Ein weiterer Abzug in Form eines Selbstbehaltes
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erfolgt nicht, durch die hälftige Beteiligung des Auftragnehmers an der
Preissteigerung ist bereits ein Selbstbehalt verwirklicht.

4. Nachträglich vereinbarte Stoffpreisgleitklauseln

4.1 Verhältnis zu $ 313 BGB/$ 58 BHO

Die nachträgliche Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel ist eine Mög-
lichkeit, um die Unzumutbarkeit im Sinne von $ 313 BGB/$ 58 BHO zu
beseitigen. Sie steht nicht neben den genannten Vorschriften. Bei einer
nachträglichen Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel scheiden wei-
tere Preisanpassungen nach $ 313 BGB/$ 58 BHO aus.

4.2 Selbstbehalt

Abweichend von Ziffer IV.5 des Bezugserlasses vom 25. März 2022 ist
künftig auch bei Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel in bestehen-
den Verträgen der Selbstbehalt in Höhe von zehn Prozent zu vereinba-
ren

4.3 Vor Kriegsbeginn geschlossenen Verträge

Slow eine Stoffpreisgleitklausel in einen schon länger bestehenden
Vertrag einbezogen wird, ist darauf zu achten, dass nur solche Preisstei-
gerungen der Gleitung unterworfen werden dürfen, die nach Kriegsaus-
bruch am 24. Februar 2022 eingetreten sind. Das bedeutet, dass ggf. ein
„Zwischenbasiswert“ für den Zeitpunkt Februar 2022 ermittelt werden
muss und die Berechnung der Mehr-/Minderaufwendungen durch Mul-
tiplikation der Differenz aus Basiswert 3 und dem neu gebildeten (Zwi-
schen-)Basiswert, multipliziert mit der abzurechnenden Menge erfolgt.

4.4 Betriebsstoffe

Wenn in maschinenintensiven Gewerken nachträglich Stoffpreisgleit-
klauseln für Betriebsstoffe vereinbart werden sollen, ist eine Ordnungs-
ziffer festzulegen und die Menge des ab Kriegsbeginn noch erforderli-
chen Betriebsstoffes zu ermitteln. Die Ordnungsziffer dient dabei ledig-
lich dazu, die der Gleitung unterworfene Stoffmenge für die Abrechnung
zu erfassen. Die Vergütung des Betriebsstoffes selbst erfolgt weiterhin
über die ursprüngliche Position bzw. Ordnungsziffer. Über die im Nach-
trag festgelegte Ordnungsziffer wird die tatsächlich verbrauchte Menge
erfasst und diese der Gleitung unterworfen. Im Nachtrag wird damit al-
lein der Zu- oder Abschlag für den Betriebsstoff ermittelt und abgerech-
net. Als Basiswert 2 ist der Preis für den Betriebsstoff am 24. Februar

m
audit berufundfamilie

Ze at seit 2009



Bundesministerium
für Digitales (7und verkekt

G7 GERMANY
2022

Seite 7von8

2022 festzulegen. Lässt sich dieser Preis nicht ermitteln, kann stattdessen
der aktuelle Preis „rückindiziert“, also durch Multiplikation mit dem In-
dex von Februar geteilt durch den aktuellen Index ermittelt werden.
Auch bei Stoffpreisgleitklauseln für Betriebsstoffe erfolgt die Abrech-
nung über die Indizes des Statistischen Bundesamtes. Vom Unternehmer
ist der Nachweis zu verlangen, dass die erhöhten Betriebsstoffkosten an-
gefallen sind und kein Rückgriff auf in eigenen Treibstofflagern enthal-
tene Vorräte möglich ist.

4.5 Laufzeit

Es wird klargestellt, dass die unter dem jetzigen Rundschreiben nach-
träglich vereinbarten Stoffpreisgleitklauseln bis zum jeweiligen Ver-
tragsende weitergelten sollen. Das gilt auch dann, wenn die zugrundelie-
genden Rundschreiben währenddessen ihre Gültigkeit verlieren. Nach
Außerkrafttreten des Rundschreibens ist es nicht mehr zulässig, in ge-
schlossenen Verträgen nachträglich eine Stoffpreisgleitklausel zu verein-
baren. Eine Geltung der nachträglichen Stoffpreisgleitklausel nur bis
zum Auslaufen der Sonderregelungen würde das Vertragsverhältnisse in
mehrere Abschnitte unterteilen und auf beiden Seiten zu erheblichem
Abrechnungsmehraufwand führen.

4.6 Rahmenvereinbarungen

Auch in bestehenden Rahmenvereinbarungen für den Bauunterhalt
kann die Unzumutbarkeit im Sinne des $ 313 BGB/$ 58 BHO durch Ver-
einbarung von Stoffpreisgleitklauseln für die noch ausstehenden Einzel-
aufträge beseitigt werden. Der Stoffkostenanteil ist aus dem Angebot zu
ermitteln und auf den Monat Februar 2022 zu indizieren (Basiswert 2).

Die Bagatellregelung (Vordruck 141 Nummer 2.3 (zwei Prozent der Ab-
rechnungssumme der im Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel genann-
ten Positionen)) wird auf den jeweiligen Einzelauftrag angewendet, der
Selbstbehalt beträgt 10 Prozent.

Vorstehende Regelung ist entsprechend auch auf Liefer-Rahmenverein-
barungen für die im Erlass vom 25. März 2022 benannten Stoffe anwend-
bar. Für weitere Liefer-Rahmenvereinbarungen ist sie nicht anwendbar.

V Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Dieses Rundschreiben verändert das 
R mäschreiken som 

25. März 2022
mit sofortiger Wirkung. Die Geltung des so geänderten Rundschreibens
wird bis 31. Dezember 2022 verlängert.

audit berufundfamilie
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Mein Rundschreiben vom 23.06.2021 - StB 14/7134.35/055-3517213 - zu
Materialengpässen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird
aufgehoben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Dr. Stefan Krause
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Anlagen:
Vordrucke 14la und 145a sowie die „Hinweise zu den Vordrucken 141a
und 145a“
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Hinweis zur Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel nach den Vordrucken 141a und 145a

Den Vergabeunterlagen sind die Vordrucke 141a und 145a „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“
beigefügt. Die Klausel verteilt das Risiko für Stoffpreisänderungen der im Vordruck aufgeführten Stoffe
in den im Vordruck genannten Teilleistungen (LV-Positionen) auf beide Parteien. Umfasst sind sowohl
Preissteigerungen als auch Preissenkungen.

Bitte beachten Sie:

Bei Vereinbarung der „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“ beruht die Berechnung der Mehr-oder
Mindervergütung auf dem von Ihnen zur jeweiligen GP-Nummer kalkulierten und im Vordruck 145a
einzutragenden Stoffpreis(-anteil).

Die Stoffpreisanteile sind zu jeder GP-Nummer bei Angebotsabgabe anzugeben. Diese Angaben
werden NICHT nachgefordert. Angebote, bei denen die Bieterangaben des Stoffpreisanteils (Vordruck
145a, Spalte 4) zu einer oder mehreren GP-Nummer(n) fehlen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

Für die Abrechnung ist es nicht relevant, was Sie tatsächlich für den betreffenden Stoff bezahlen
müssen, sondern hierfür ist allein die statistische Entwicklung dieses von Ihnen angegebenen
jeweiligen Stoffpreises maßgebend.

Der von Ihnen angegebene Stoffpreis(-anteil) ist als Basiswert 2 Ausgangsgröße der Berechnung. Zu
den gem. Vordrucke 141a und 145a vereinbarten Abrechnungszeitpunkt
(Einbau/Lieferung/Verwendung) wird Ihr Basiswert 2 zum Basiswert 3 fortgeschrieben, unter
Verwendung der beim Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes der Fachserie 17,
Reihe 2.

Für die Berechnung der Mehr-/Mindervergütung ist dann – nach Überschreitung der Bagatellgrenze –
die Differenz der jeweiligen Basiswerte 3 und 2 multipliziert mit der in der jeweiligen (Abschlags-)
Rechnung abgerechneten Menge unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung maßgebend.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Vordrucken 141a und 145a „Stoffpreisgleitklausel ohne
Basiswert 1“.
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Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 
für Bauverträge im Straßen- und Brückenbau 

Ausgabe: Juni 2022 

Einheitliche Fassung 
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) 

1 Anwendungsbereich 

Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ genannt sind. 
Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen. 
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet. 

2 Allgemeines 

2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nr. 1 prüfbare 
Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den 
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. der 
Verwendung hervorgehen. 

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde gelegt, für 
die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten pauschalierten oder 
limitierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt. 
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere Mehraufwendungen, 
die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen überschritten hat und 
dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des Auftraggebers verschoben 
wurde. 

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist; d. h. 
wenn die Aufwendungen mehr als 2 % der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen. 

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die aufgrund 
von Gleitklauseln zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer. 

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt 10 % der 
Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die Berechnung der 
Selbstbeteiligung zu Grunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer. 

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen von 
seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, 10 % der ersparten Aufwendungen, mindestens 
aber die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nr. 2.4) einzubehalten. 

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese getrennt 
ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird Nr. 2.4 bzw. 2.5 
angewendet. 

3 Abrechnung 

3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe fest: 

-  die GP-Nummer, 
-  für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z. B. Verbrauch in ltr/m3), 
-  den Abrechnungszeitpunkt. 

3.2 Abrechnungszeitpunkte: 

-  Einbau:  Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
-  Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
-  Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer  

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist,  
so eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der  
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 
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3.3  Der Bieter gibt für die jeweilige GP-Nummer den Stoffpreis aus seinem Angebot an. Dieser Stoffpreis bildet den 
Basiswert 2, dessen Fortschreibung gemäß Nummer 3.4 für die Ermittlung der Mehr-/ Minderaufwendungen 
ausschlaggebend ist.

3.4 Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus, der 
Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eröffnung der Angebote, veröffentlicht in der Fachserie 
17, Reihe 2 bzw. auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de unter der 
entsprechenden GP-Nummer als Basiswert 3 fortgeschrieben. 

Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben: 

Index Abrechnungszeitpunkt 
Basiswert 2   x   = Basiswert 3 

Index Eröffnung der Angebote 

3.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Teilleistung (OZ) im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 (Nr. 3.4) und des Basiswertes 2 (Nr. 3.3) 
multipliziert mit der abzurechnenden Menge. 

3.6 Die nach Nr. 3.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden für jede im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ angegebene Teilleistung (OZ) und der nachgewiesenen Menge (vgl. Nr. 2) unter 
Berücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß Nr. 2.4 und 2.5 zusätzlich zum Angebotspreis vergütet bzw. 
von diesem abgezogen. 

4 Abrechnung bei Nachunternehmern/anderen Unternehmen 

Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese in Bezug 
auf die weitervergebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber gemäß Nr. 3 geltend gemachten 
Mehraufwendungen entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen Minderaufwendungen 
muss ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden. 

http://www.destatis.de/
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Bezeichnung der Bauleistung: 

Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 

Für die nachstehend aufgeführten Stoffe, begrenzt auf die in den in Spalte 2 genannten Teilleistungen (OZ) 
verwendeten Stoffe, werden bei Änderung der Preise die Mehr- oder Minderaufwendungen gemäß der 
„Stoffpreisgleitklausel für Bauverträge im Straßen- und Brückenbau“ erstattet. 

Abrechnungszeitpunkt: 
Einbau  = Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
Lieferung = Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
Verwendung = Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

Beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, 
so eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der 
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 

Stoffe  
Verwendung 

bei OZ 
GP-Nummer 

Stoffpreis ohne AGK, 
BGK und W+G [z.B. 

Euro/t (netto)]  

Vom Bieter 
anzugeben: 

Abrechnungszeitpunkt, 
Abrechnungsregelung, 

Sonstiges

1 2 3 4 5 
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Stoffpreisgleitklausel 
für bestehende Bauverträge im Straßen- und Brückenbau 

gem. RS des BMDV vom 22. Juni 20221

Ausgabe: Juni 2022

Einheitliche Fassung 
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) 

1 Anwendungsbereich 

Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel für bestehende Bauverträge“ 
genannt sind. 

Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen. 
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet. 

2 Allgemeines 

2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nr. 1 prüfbare 
Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den 
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. der 
Verwendung hervorgehen. 

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde gelegt, für 
die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten pauschalierten oder 
limitierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt. 
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere Mehraufwendungen, 
die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen überschritten hat und 
dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des Auftraggebers verschoben 
wurde. 

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist; d. h. 
wenn die Aufwendungen mehr als 2 % der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel für bestehende Bauverträge“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen. 

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die aufgrund 
von Gleitklauseln zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer. 

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt 10 % der 
Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die Berechnung der 
Selbstbeteiligung zu Grunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer. 

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen von 
seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, 10 % der ersparten Aufwendungen, mindestens 
aber die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nr. 2.4) einzubehalten. 

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese getrennt 
ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird Nr. 2.4 bzw. 2.5 
angewendet. 

3 Abrechnung 

3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel für bestehende Bauverträge“ 
aufgeführten Stoffe fest: 

 -  einen Basiswert 2 in Höhe des Materialanteils der jeweiligen Position aus dem Angebot des 
   Auftragnehmers als Nettopreis, der der Abrechnung zu Grunde liegenden Abrechnungseinheit (z. B.  
   €/t, €/ltr), 

-  die GP-Nummer, 
-  für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z. B. Verbrauch in ltr/m3), 
-  den Abrechnungszeitpunkt. 

3.2 Abrechnungszeitpunkte: 

-  Einbau:  Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
-  Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
-  Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer  

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist,  

1 RS des BMDV vom 22.06.2022, Az. StB 14/7134.2/005/3690949; Änderungen in rot
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so eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der  
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 

3.3 Der Basiswert 1 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung der 
Angebote und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen (Zeitpunkt Festlegung Basiswert 1), 
veröffentlicht in der Fachserie 17, Reihe 2 bzw. auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter 
www.destatis.de unter der entsprechenden GP-Nummer als Basiswert 2 fortgeschrieben. 

Der Basiswert 1 wird wie folgt auf den Basiswert 2 fortgeschrieben: 

Index Eröffnung der Angebote 
Basiswert 1   x   = Basiswert 2 

Index Versand der Vergabeunterlagen 

3.4 Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus, der 
Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eröffnung der Angebote, veröffentlicht in der Fachserie 
17, Reihe 2 bzw. auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de unter der 
entsprechenden GP-Nummer als Basiswert 3 fortgeschrieben. 

Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben: 

Index Abrechnungszeitpunkt 
Basiswert 2   x   = Basiswert 3 

Index Eröffnung der Angebote 

3.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Teilleistung (OZ) im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 (Nr. 3.4) und des Basiswertes 2 (Nr. 3.3) 
multipliziert mit der abzurechnenden Menge. 

3.6 Die nach Nr. 3.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden für jede im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ angegebene Teilleistung (OZ) und der nachgewiesenen Menge (vgl. Nr. 2) unter 
Berücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß Nr. 2.4 und 2.5 zusätzlich zum Angebotspreis vergütet bzw. 
von diesem abgezogen. 

4 Abrechnung bei Nachunternehmern/anderen Unternehmen 

Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese in Bezug 
auf die weitervergebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber gemäß Nr. 3 geltend gemachten 
Mehraufwendungen entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen Minderaufwendungen 
muss ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden. 

http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
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